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richterstatter seine und wohl die Eindriicke vieler Teilnehmer mit den Wor-
ten von Richard Weiss, einem der besten Kenner dieser so einmaligen Land-
schaft, zusammenfassen: «Das Gesamtbiindnerische jedoch dringt nicht
zur Unifizierung, weder im kulturellen, noch im sprachlichen, noch im kon-
fessionellen, noch im politischen Bereich, sondern es besteht im harmoni-
schen Gleichgewicht der Teile». Walter Escher

Tagung fiir Rechtliche Volkskunde in Lenzburg, 1967

Am 10. und 11. Juni 1967 hielt die Abteilung fiir Rechtliche Volkskunde
unter der Leitung von Prof. Dr. Ferdinand Elsener, Ttbingen, in Lenzburg
ihre 5. Arbeitstagung ab. Die Beteiligung war ausserordentlich rege. Zu
den gewohnten Teilnehmern aus allen Teilen der Schweiz, vornehmlich aus
Basel und Ziirich, stiessen auch Mitglieder der Rechtsquellenkommission;
ferner erschien, dem Ruf ihres Meisters folgend, eine grosse Schar Tiibinger
Jura-Studenten auf dem Plan.

In einem ersten Referat iber den «Vaterschaftseid bei Jeremias Gotthelf»
schilderte Prof. Dr. Hans Herold, Zirich, auf Grund zweier Beschreibun-
gen bei Gotthelf (in: Zeitgeist und Bernergeist und in: Wie fiinf Méidchen
im Branntwein elendiglich umkommen) den Geniessereid im Vaterschafts-
prozess, der sowohl in protestantischen wie in katholischen Gegenden der
ausserehelichen Kindsmutter gewihrt wurde. Diese hatte wihrend der Ge-
burt, nach vorheriger seelischer Priparation durch einen Geistlichen, vor
Zeugen den Vater zu nennen. Die Volksmeinung nahm an, dass sie in dieser
Situation am wenigsten liige. Eine solche Eidesablage ist auch heute noch
zuldssig, weil ZGB Art. 310 den Kantonen lediglich eine Erschwerung des
Beweisverfahrens verbietet, ein derartiger Eid aber eine Erleichterung des-
selben bedeutet.

Uber das Thema «Sittenzucht und Sittengerichtsbarkeit in Basel» refe-
rierte PD Dr. Adrian Stachelin, Basel. Ausgehend von den spitmittel-
alterlichen Ansitzen zu einer kirchlichen und stddtischen Sittenzucht in
Basel skizzierte der Vortragende vor allem die wesentlich strengere obrig-
keitliche Sittenzucht der Neuzeit, die besonders im 17. Jahrhundert eine
geradezu drakonische Ausprigung erfuhr. Die Obrigkeit fuhlte sich, nicht
zuletzt aus religiosen Grinden, dazu berufen, mittels zahlreicher Mandate
fiir das sittliche Wohlverhalten der ihr unterstellten Biirger und Untertanen
zu sorgen; daneben spielten auch polizeiliche und wirtschaftlich-6konomi-
sche Motive eine Rolle. Diese oft kleinliche Sittenzucht, die sich auf dem
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Papier allerdings strenger ausmacht, als sie sich tatsichlich auswirkte, muss
—um gerecht beurteilt zu werden — vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens
und unter Berticksichtigung der geistigen und religiosen Anliegen der Zeit
gesehen werden.

Dr. Jean Jacques Siegrist, Meisterschwanden, berichtete tiber das «Hall-
wiler Seerecht», d. h. tiber den besonderen rechtlichen Status des Hallwiler-
sees. Die Herren von Hallwil waren seit dem Hochmittelalter — die Anfinge
sind nicht aufgehellt — Vogte iiber die Seetiete des Hallwilersees, spiter
auch tber den schilfbewachsenen Uterstreiten. Im Spitmittelalter weitete
sich dieses Vogteirecht zu Eigentum. Als Vogte und Eigentiimer hand-
habten die Hallwiler die gesamte lehenstreie Gerichtsbarkeit, mit Einschluss
des Blutgerichts, tiber die Seefliche und vier exterritoriale, d.h. nicht zu
den betreftenden Dértern gehérende, am Uter liegende Gerichtsstitten.
Genossen des Sees waren simtliche dieses Gewisser nutzende Fischer aller,
auch der im «Ausland» (— Freie Amter) liegenden Ufergemeinden, die
eine besondere Nutzungs- und Gerichtsgemeinde bildeten mit eigenen Or-
ganen (Seevogt, Vierer) und eigener Offnung (Ausscheidung der Herren-
und Genossenrechte, Abgrenzung der Rechte der einzelnen Genossen ge-
geneinander, Verhinderung der Ubernutzung des Sees). Die 1415 bernisch
gewordenen Herren von Hallwil konnten diese Seegerechtsame im stidlichen
Teil des Sees bis 1798 gegen Anspriiche der in den Freien Amtern regieren-
den Orte behaupten.

Das vierte und letzte Referat, gehalten von lic. iur. Bernhard Christ,
Basel, handelte tiber «Gerichtsverfassung und Rechtsgang nach der Basler
Stadtgerichtsordnung von 1719». Im Verlaute der birgerlichen Unruhen
in Basel von 1691 brachten die unzufriedenen Rebellen nicht nur politische
Forderungen vor, sondern regten auch cine Verbesserung des Justizwesens
an. Es scheint, dass der Rat diese Postulate autgriff, als er zu Beginn des
18. Jahrhunderts die wichtigsten Gesetze erneuern liess. Die Basler Stadt-
gerichtsordnung von 1719 — ihr Redaktor war der Schultheiss Johann
Friedrich Wettstein, ein Urenkel des berithmten Burgermeisters — regelt
neben dem Prozessrecht in drei weiteren Teilen das Vertrags-, das Testa-
ments- und das Intestat-Erbrecht. Im ganzen ist diese Stadtgerichtsordnung
ein gemeinrechtliches Gesetzbuch, das seiner Struktur nach dem Rezeptions-
zeitalter angehort. Der Prozess ist das aut komplexe Streitsachen zuge-
schnittene gemeinrechtliche Verfahren mit Konzentration simtlicher Ein-
reden vor der artikulierten Streitbefestigung. Die Gerichtsorganisation hat
diesem aut der Hohe der Zeit stehenden Prozess gegeniiber ihr mittelalter-
liches Geprige bewahrt. EinHauptmangel in der Praxis des 18. Jahrhunderts
war der tiete Bildungsstand der gerichtlichen Amtleute.

Die Referate waren jeweilen gefolgt von einer klirenden und weiter-
threnden Diskussion. Zu Abschluss der Tagung besichtigte man am
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Sonntagnachmittag die Lenzburg unter der kundigen Fihrung von Dr.
J.]. Siegrist, der nicht nur die Geschichte der Feste wiirdigte, sondern auch
allerhand amiisante Schnurren Gber deren letzte Besitzer und Bewohner zu
erzihlen wusste. Die ganze Tagung hinterliess einen vorziiglichen, nach-
haltig anregenden Eindruck. Sie war von Prof. Elsener und dem Verbin-
dungsmann am Platze, Dr. Siegrist, in ausgezeichneter Weise organisiert
worden. Als nichster Tagungsort wurde fiir 1968 Appenzell ins Auge
gefasst.
(Resiimierung der Vortriage z.T. aut Grund von Autorreferaten.)
Wolfgang D. Wackernagel

Tagung fiir rechtliche Volkskunde
in Weissbad (Appenzell-1. Rh.)

Die diesjidhrige Zusammenkunft der jéhrlich einmal tagenden Abteilung
tir rechtliche Volkskunde, die bekanntlich unter der prominenten Leitung
von Prof. Dr. F. Elsener (Tiibingen) steht, tand am 6./7. Juli 1968 in Weiss-
bad (Appenzell I. Rh.) statt.

Als erster Referent berichtete Dr. K. Mommsen (Basel) unter dem Titel
«Beobachtungen bei der Durchsicht des vorderosterreichischen Archivs»
tiber seine derzeitigen Forschungen im General-Landesarchiv Karlsruhe, die
er in seiner Eigenschaft als Mitarbeiter an der Herausgabe der Schweizeri-
schen Rechtsquellen treibt: Unter Vorderdsterreich versteht Mommsen den
Breisgau, den Schwarzwald, den Sundgau, die Ortenburg, das Fricktal,
Laufenburg und Rheinfelden. Nach einem Uberblick iiber den Uberliefe-
rungsstand der Quellen und tiber die Archivgeschichte stellt Mommsen fest,
dass die Geschichte Vorderosterreichs wenig erforscht!, was gerade in bezug
auf die Geschichte der Eidgenossenschaft sehr zu bedauern sei. Wie wertvoll
die vorderdsterreichischenQuellen im Vergleich zu den schweizerischen sein
konnten, zeigte Mommsen am Beispiel der Grafschatt Hauenstein aut:
Dort trug der Vorsteher der Talschaft den Titel « Einungsmeister». « Einun-
gen» hiessen auch die Besitzungen des Klosters St. Blasien. Parallelen zu

I Es gibt hieriitber cinige interessante Detailstudien, aber kaum zusammenhiangende
Werke. Die neueste Publikation ist: Friedrich Metz (Herausgeber), Vorderosterreich.
Einc geschichtliche Landeskunde, 2. Aufl. (Freiburg 1968). Nicht zu vergessen sind dic
allerdings auf ciner anderen Fragestellung beruhenden Arbeiten von Karl-Siegfried Bader;
vgl. dazu: C. Soliva, Arbeciten von Karl Siegfried Bader: Festschrift K. S. Bader (1965)

jo3-552.

63



	Tagung für Rechtliche Volkskunde in Lenzburg, 1967

